
 
 
 

 74. 
 Historisches  
 Fahrtschiessen 
 Mollis 
 12. und 13. April 2025 

Geschätzte Schützenkameradinnen und Schützenkameraden 

Der Fahrtschützenverband Mollis freut sich, Sie zum 74. Historischen Fahrtschiessen 
Mollis einzuladen. 

Wir heissen alle Schützinnen und Schützen am kommenden Historischen Fahrtschiessen 
recht herzlich willkommen.  

Wie in den vergangenen Jahren sind wir auch dieses Jahr wieder in der Lage für die Distanz 
300m eine Bundesgabe abgeben zu können. 

Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung und freuen uns, Sie an unserem traditionell sportlichen 
Schiessanlass begrüssen zu dürfen. 

Wir wünschen allen «Guet Schuss» und einen angenehmen Aufenthalt in Mollis. 

 Fahrtschützenverband Mollis 
 Das Organisationskomitee 

Tagesprogramm 

Das Historische Fahrtschiessen findet bei jeder Witterung am Samstag, 12. April sowie am 
Sonntag, 23. April 2025, auf dem Schiessplatz Feldbach in Mollis statt. 

Schiesszeiten Gewehr 300 m 

Samstag,   12. April 14.00 – 16.30 Uhr 
Sonntag,    13. April 08.00 – 11.30 Uhr 

Das OK behält sich vor, die vorstehenden Schiesszeiten nach Bedarf zu ändern. 

Die Rangverkündigung sowie Abgabe der Bundesgabe, Wanderstandarte und Gruppenaus-
zeichnung wird wie bis anhin in einer gewohnt gemütlichen Atmosphäre durchgeführt. Diese 
findet am Sonntag, 13. April 2025 ca. ab 14.00 Uhr in der Schützenstube Feldbach, Mollis 
statt. 

Die drei erstrangierten Gruppen der Stamm- und Gastsektion der 300m Vereine und der 
Einzelsieger werden gebeten am Absenden teilzunehmen damit die Gaben und Auszeich-
nungen in kameradschaftlichem Rahmen überreicht werden können. 
 

http://www.schuetzen-mollis.ch   

Das 75. Historische Fahrtschiessen findet am 18./19. April 2026 statt 

http://www.schuetzen-mollis.ch/


 
 
 

Vorschriften  Der Anlass basiert auf den Regeln für das Sportliche Schiessen (RSpS, Dok. 
1.10.4020.d) und den Teilreglementen des SSV, auf sämtlichen diesbezüglichen 
Vorschriften, Reglementen, Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und dem 
gültigen Hilfsmittelverzeichnis des VBS. 
 Diese Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit aufgeführten Positionen 
und stehen in der Schiessanlage zur Verfügung. Sie sind vom Organisator jederzeit 
anzuwenden. 
 Jeder Schütze, der an diesem Gruppenwettkampf teilnimmt, anerkennt diese 
Schiessplan-Bestimmungen und Vorschriften sowie allfällige weitere Vorschriften 
und Weisungen, die im Schiessstand angeschlagen sind, als gegenseitigen Vertrag. 

Datenschutz Durch die Beteiligung am Wettkampf willigt der Teilnehmer ein, dass seine persön-
lichen Daten (z.B. Name, Geburtsdatum, Verein, Wohnort, Kanton, Bilder etc.) auf 
Start- und Ranglisten und/oder in den entsprechenden Medien publiziert sowie 
während der Veranstaltung genannt werden dürfen. Durch die Teilnahme wird 
auch der Weitergabe dieser Daten an einen Auftragsbearbeiter, der für die Durch-
führung und/oder Resultatermittlung zuständig ist, zugestimmt. 

Altersstufen  Junioren U17 10 – 16 Jahre (Jahrgang 2015 – 2009) 
  Junioren U21 17 – 20 Jahre (Jahrgang 2008 – 2005) 
  Elite E 21 – 45 Jahre (Jahrgang 2004 – 1980) 
  Senioren S 46 – 59 Jahre (Jahrgang 1979 – 1966) 
  Veteranen V 60 – 69 Jahre (Jahrgang 1965 – 1956) 
  Seniorveteranen SV  ab 70 Jahre (Jahrgang 1955 und älter) 
Teilnahme-  Das Wettkampfprogramm darf von demselben teilnehmenden nur einmal ge- 
berechtigung   schossen werden. 

Die Teilnahme von Mehrfachmitgliedern mit einem Verein, bei dem sie als Aktiv-
B-Mitglieder erfasst sind, ist nur möglich, wenn ihr Stammverein nicht am Wett-
kampf teilnimmt und das Reglement des Wettkampfes nichts anderes vorsieht. 

 Der Gruppenwettkampf ist lizenzbefreit. 
Munition  Es darf nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet werden. Die Hül-

sen bleiben dessen Eigentum. Bei der Abgabe von Armeemunition wird das Tragen 
der Schalengehörschutz vorausgesetzt. 

Sportgeräte- Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der Schiessanlage 
kontrolle zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das Einhalten der Sicherheitsregeln  
 gemäss RSpS/TRG Art. 4. 
 Nach dem Schiessen haben die Teilnehmer eine Entladekontrolle durchzuführen. 
Absenden Das Absenden findet ca. ab 14.00 Uhr in der Schützenstube Feldbach, Mollis statt. 
 Die drei erstrangierten Gruppen der Stamm- und Gastsektion und der Einzelsieger 

 werden gebeten am Absenden teilzunehmen damit die Gaben und Auszeichnungen  
in kameradschaftlichem Rahmen überreicht werden können. 

Haftung Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und Gegenstände. 
Versicherung  Alle Teilnehmer sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die Versicherten 

verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere Ansprüche. 
Anmeldungen  Unter Verwendung des Anmeldeformulars bis spätestens 24. März 2024: 
 Fahrtschützenverband Mollis 
 Ruedi Menzi 
 Hasenwiese 9 
 8753 Mollis 
 Telefon: 079 242 18 18 
 fahrtschiessen@bluewin.ch 
Unterlagen- Der Schiessplan sowie die Anmeldeformulare können unter  
bezug www.schuetzen-mollis.ch abgerufen werden. 
Kontakt  Telefon Schiessanlage während den Schiesszeiten 079 476 82 22 

 

Fahrtschützenverband Mollis Mollis, im Dezember 2024 

Der Präsident  Der Aktuar 

sig.: Hans Heierle  sig.: Ruedi Uhlmann 

mailto:fahrtschiessen@bluewin.ch
http://www.schuetzenmollis.ch/


 
 
 

Sportgeräte: Kat. Ordonnanz: Sturmgewehre 90, Karabiner, Langgewehr und 
   Sturmgewehre 57/02 Sturmgewehr 57/03 

Scheibe: A5 

Schusszahl: 10 Wettkampfschüsse (alle gültig) 

Schiess 2 Schuss in 1 Minute 
programm: 3 Schuss in 1 Minute 
 5 Schuss in 11/2 Minute 
 Der Wettkampf ist kommandiert. 

Stellungen: Karabiner und Langgewehre ab Zweibeinstütze oder liegend aufgelegt 
 Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 

Teilnahmekosten: CHF 23.00 

Teilnahmekosten 
Junioren: CHF 15.00 

Teilnahmekosten 
Gruppe: CHF 50.00 

 Sämtliche Teilnahmegebühren sind gleichzeitig mit der Anmeldung mit der 
Anmeldung auf das Konto bei der Glarner Kantonalbank CH61 0077 3801 
0006 2100 8 zu überweisen 

Auszeichnungen: Kranzkarte KSV Wert CHF 10.00   E/S U21/V U17/SV 
 Stgw 57 (Ord03) 44 43 42 
 Stgw 90, Stgw 57 (Ord02) Karabiner 43 42 41 

 Anerkennungskarte     E/S U21/V U17/SV 
 Stgw 57 (Ord03) 40 39 38 
 Stgw 90, Stgw 57 (Ord02), Karabiner 39 38 37 

 Sechs Anerkennungskarten berechtigen zum Bezug einer Kranzkarte. 

Teilnahme:  Alle einem KSV des SSV angeschlossen 300m-Vereins sind teilnahmeteilnahme-
berechtigt, sich mit einer beliebigen Anzahl Gruppen am Wettkampf zu beteiligen. 

 Je 8 Teilnehmer aus dem gleichen Verein bilden eine Gruppe. 

Mutationen:  Nachmeldungen von Gruppen oder Einzelschützen sowie Änderungen bei gemel-
deten Gruppen können, während dem Schiessanlass am Schalter Mutationen 
durchgeführt werden. 

Kategorien:  Der Gruppenwettkampf wird in den Kategorien Stamm- und Gastsektion mit ge-
trennter Rangliste ausgetragen. 
 Innerhalb des Gruppenwettkampfes Kategorie „Ordonnanz“ dürfen Teilnehmer nur 
mit Ordonnanzwaffen schiessen. 

Gruppen- Jede rangierte Gruppe erhält einen Gruppenpreis. 
auszeichnung:  Die erstrangierte Gruppe der Stammsektionen (Glarus, Uri, Schwyz) sowie die 

 erstrangierte Gruppe der Gastsektion erhält je ein «Fahrtsfähnli» als Wander-
standarte. 

  Die Wanderstandarte geht nie in den Besitz einer Gruppe über 
Die erst rangierten Gruppen werden mit Fr. 100.00, die zweit rangierten Gruppen 
mit Fr. 75.00 und die dritt rangierten Gruppen mit Fr. 50.00 ausgezeichnet. 

Bundesgabe:  Als Bundesgabe auf 300 m wird ein Sturmgewehr 90 gemäss Reglement Abgabe 
Bundesgaben abgegeben. 

Spezialaus-  Der Einzelsieger Gewehr erhält eine Spezialauszeichnung. Hat er gleichzeitig 
auszeichnung Anrecht auf die Bundesgabe, geht die Spezialauszeichnung an den Zweitrangier-

ten Teilnehmenden. 
  Bei Punktgleichheit entscheiden die Tiefschüsse der letzten Passe (Gewehr in 

100er Wertung), dann das Alter. 
  Der Einzelsieger und Gewinner der Bundesgaben sind verpflichtet am Absenden 

teilzunehmen. Bei Nichterscheinen verfallen die Preise an die nächstrangierten An-
wesenden. 

 



 
 
 

Bestimmungen: Jeder Teilnehmer kann nur in einer Gruppe teilnehmen. 
Mehrfachmitglieder sind als Aktiv-B-Mitglied teilnahmeberechtigt, sofern ihr 
Stammverein nicht am Wettkampf teilnimmt. 
Während dem Anlass nicht bezogene Auszeichnungen verfallen zu Gunsten des 
Organisators. 


